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CORONA UND DIE TICKET-VORVERKAUFSSTELLE 
BGH, Urteil vom 13.07.2022 – VIII ZR 317/21, BeckRS 2022, 20934 

 

 

SACHVERHALT 
(abgewandelt und gekürzt) 

 
A ist Musical-Fan. Als sie hört, dass in Hamburg ein neues Musical aufgeführt wird, will sie 

sich unbedingt ein Ticket sichern. Das Musical wird von der V-GmbH veranstaltet. A besucht 

zur Buchung des Tickets allerdings die Webseite der E. E ist eine Ticketsystemdienstleisterin 

(im Folgenden auch: Vorverkaufsstelle). Sie betreibt ein Internetportal, über das Eintrittskarten 

für eine Vielzahl von Veranstaltungen erhältlich sind. 

 

In den auf ihrer Internetseite abrufbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist einleitend 

ausgeführt: 

 

Die E ist nicht selbst Veranstalterin der angebotenen Veranstaltungen. Diese werden 

durch den jeweiligen Veranstalter durchgeführt. […] 

 

Weitere Hinweise – etwa wer genau die Karten verkauft – befinden sich nicht auf der Webseite. 

 

A bucht Tickets für 756,46 EUR. Die Tickets gelten nur für eine bestimmte Veranstaltung. Die 

gebuchte Veranstaltung wird allerdings auf Grund der COVID-19-Pandemie abgesagt. A ist 

enttäuscht und wendet sich zunächst an die V-GmbH und will das Geld für ihre Tickets zurück. 

Diese bietet der A mit Verweis auf Art. 240 § 5 EGBGB einen Wertgutschein. A – die nunmehr 

gehört hat, dass das Musical ohnehin nicht so gut sei – will lieber ihr Geld zurück. Da die V-

GmbH sich weigert, wendet sich die A an die E; schließlich hat diese der A ja auch die Tickets 

verkauft. Diese lehnt jedoch ebenfalls eine Rückerstattung ab. Die E meint, dass die V-GmbH 

als Veranstalterin für die Rückerstattung zuständig wäre. Es könne ja wohl kaum gewollt sein, 

dass die E jetzt auch noch für die V-GmbH, die ja sogar berechtigt sei anstelle von Geld einen 

Gutschein zu geben, haften müsse. 

 

Kann A von der E die Rückerstattung des Kaufpreises für die Tickets verlangen? 
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Art. 240 § 5 EGBGB aF - Gutschein für Freizeitveranstaltungen und Freizeiteinrichtungen 

 

(1) 1Wenn eine Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstige Freizeitveranstaltung aufgrund der 

COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann, ist der Veranstalter berechtigt, 

dem Inhaber einer vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarte oder sonstigen 

Teilnahmeberechtigung anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises oder sonstigen 

Entgelts einen Gutschein zu übergeben. 2Umfasst eine solche Eintrittskarte oder sonstige 

Berechtigung die Teilnahme an mehreren Freizeitveranstaltungen und konnte oder kann nur 

ein Teil dieser Veranstaltungen stattfinden, ist der Veranstalter berechtigt, dem Inhaber 

einen Gutschein in Höhe des Wertes des nicht genutzten Teils zu übergeben. […] 

 


